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Gemeinde 

 

Gebührenreglement zum Wasserversorgungsreglement vom 21. November 2012; Änderung 
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1. Einmalige Gebühren (Anschlussgebühren) 

 

1. Einmalige Gebühren (Anschlussgebühren) 

Anschlussgebühren  1 Die Anschlussgebühren für jede angeschlosse-Art. 1
ne Baute und Anlage werden nach den installierten Belas-
tungswerten (BW) gemäss SVGW und nach umbautem 
Raum gemäss SIA 416 (m3 uR) berechnet. 
Sie betragen: 

a pro BW Fr. 55.00 
b pro m3 uR Fr. 3.00 
 
Es werden in jedem Fall mindestens 10 BW und 100 m3 
uR berechnet. 

2 Die Anschlussgebühr für Sprinkleranlagen wird nach 
deren Anlagen Wasserbedarf (l/min) erhoben. Sie richtet 
sich nach dem Tarif Art. 1a pro BW, wobei 1 BW 6 l/min 
entspricht. 

3 Die Gebührenansätze in Absatz 1 und 2 basieren auf 
dem Berner Baukostenindex von 101,9 Punkten (Stand 
April 2012, Basis Oktober 2010 = 100). Erhöht oder senkt 
sich der Berner Baukostenindex, passt der Gemeinderat 
die Gebührenansätze im gleichen Verhältnis an, sofern die 
Veränderung des Indexes mindestens 10 Punkte beträgt. 
 

Anschlussgebühren Art. 1 1 Die Anschlussgebühren für jede angeschlosse-
ne Baute und Anlage werden nach den installierten Belas-
tungswerten (LU) gemäss SVGW und nach umbautem 
Raum gemäss SIA 416 (m3 uR) berechnet. 
Sie betragen: 

a pro BW Fr. 65.00 
b pro m3 uR Fr. 3.00 
 
Es werden in jedem Fall mindestens 10 LU und 100 m3 uR 
berechnet. 

2 Die Anschlussgebühr für Sprinkleranlagen wird nach 
deren Anlagen Wasserbedarf (l/min) erhoben. Sie richtet 
sich nach dem Tarif Art. 1a pro LU, wobei 1 LU 6 l/min 
entspricht. 

3 Unverändert. 
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2. Wiederkehrende Gebühren (Benützungsgebühren) 

  
2. Wiederkehrende Gebühren (Benützungsgebühren) 

 
Benützungsgebüh-
ren Art. 3 1 Der Gemeinderat setzt die jeweils gültigen Ge-

bühren innerhalb der in den Absätzen 2 bis 3 festgelegten 
Grenzen nach den Massgaben von Art. 40 ff. des Wasser-
versorgungsreglements in den Ausführungsbestimmungen 
der Gebührenverordnung zum Wasserversorgungsregle-
ment fest. 

2 Als Bemessungsgrundlage für die Grundgebühr dient 
der eingebaute Wasserzähler. 

Bei Hauswasserzählern, Grosswasserzählern und Ver-
bundzählern kommt die zulässige Dauerbelastung Q3 ge-
mäss MID zum Tragen. 

Die Grundgebühr beträgt Fr. 20.00 bis Fr. 50.00 pro m3/h. 

Wasserzählergrösse 
(Hauswasserzähler) 

 Dauerbelastung Q3 

          m3/h 

in mm in Zoll  

20 ¾"  4.0 

25 1"  6.3 

32 11/4"  10.0 

40 11/2"  16.0 

50 2"  25.0 

3 Die Verbrauchsgebühr beträgt Fr. 1.10 bis Fr. 3.00 pro 
m3 bezogenes Wasser. 

4 Für Klima- und Kühlanlagen wird auf der Verbrauchs-
gebühr gemäss Abs. 3 ein Zuschlag von Fr. 1.10 bis 
Fr. 3.00 pro m3 erhoben.1) 

5 Für Schwimmbäder wird jährlich ein Zuschlag von Fr. 
3.00 bis Fr. 6.00 pro m3 Bassininhalt erhoben.1) 

 
Benützungsgebüh-
ren 

Art. 3 1 Unverändert. 
 
 
 
 
 

2 Als Bemessungsgrundlage für die Grundgebühr dient 
der eingebaute Wasserzähler. 

Bei Hauswasserzählern, Grosswasserzählern und Ver-
bundzählern kommt die zulässige Dauerbelastung Q3 ge-
mäss MID zum Tragen. 

Die Grundgebühr beträgt Fr. 16.00 bis Fr. 46.00 pro m3/h. 

Wasserzählergrösse 
(Hauswasserzähler) 

 Dauerbelastung Q3 

            m3/h 

in mm in Zoll  

20 ¾"  4.0 

25 1"  6.3 

32 11/4"  10.0 

40 11/2"  16.0 

50 2"  25.0 

3 Die Verbrauchsgebühr beträgt Fr. 0.90 bis Fr. 2.80 pro 
m3 bezogenes Wasser. 

4 Für Klima- und Kühlanlagen wird auf der Verbrauchs-
gebühr gemäss Abs. 3 ein Zuschlag von Fr. 0.90 bis 
Fr. 2.80 pro m3 erhoben.1) 

5 Unverändert. 
 

 

                                                
1) Eingefügt am 27. Februar 2013 


